
gend fachjuristischer Natur zu veranstalten, war und ist wert-
voll und soll beibehalten werden. Daneben aber, so denke ich,
sollten wir uns vermehrt mit Spezialthemen beschäftigen,
 wofür die Logistik ein gutes Beispiel ist. Das kann und sollte
auch vielleicht in kleineren Arbeitsgruppen geschehen. Mit
 einem doppelten Zweck: Einmal der Stellungnahme gegen -
über Regierungen und internationalen Behörden. Zum ande-
ren einer gutachtlichen Beratung der Wirtschaft. Bei letzte-
rem stelle ich mir vor allem einen Service vor, der bei einer
solchen Fülle von Expertise nahe liegt: Die Bereitstellung
 einer Schiedsgerichtsbarkeit auf unseren Spezialgebieten.

Dabei denke ich nicht an eine schwerfällige Schieds-
Organisation, deren wir bereits genügend haben. Mir schwebt
jedoch vor, dass die Gesellschaft für Schiedsgerichte geeig nete
Personen empfiehlt und, wenn man organisatorisch soweit ge-
hen will, nach Art der bestehen Schiedsgerichtorganisationen
bei Nichtbenennung durch einen Verfahrensgegner auch er-
nennt. Das setzt sicherlich ein Mindestmaß an Regeln vo raus,
über die wir nachdenken wollen. Durchaus zu denken wäre
auch daran, eine Schiedsgerichtsbarkeit und ein Schlichtungs-
wesen für Transportrecht und Logistik im Rahmen der beste-
henden Organisation der DIS aufzubauen.

Ich erwähne dies gerade in diesem Kreise, weil mir
 gerade Logistikverträge in außerordentlich großem Maße für
Schiedsgerichtsbarkeit geeignet erscheinen. Während sonst im
Transportrecht, jedenfalls im nationalen, die Gerichtsbarkeit
in Deutschland so gut qualifiziert ist, dass es außergericht-
licher Spezialisten jedenfalls nicht zwingend bedarf, mag auch
das Schiedsverfahren einige Vorteile an Flexibilität bieten, so
hat doch die Logistik die Besonderheit, dass hier selten nur
um bestimmten Beträge gestritten wird, die ein Gericht zuzu-
sprechen oder abzulehnen hat. Es geht vielmehr sehr häufig
darum, schwierige Verträge sehr komplexer Art nicht nur aus-
zulegen, sondern veränderten Umständen anzu pas sen. Dass
führt dazu, dass wir es bei Streitigkeiten aus  Logistikverträgen
häufig fast eher mit einer externen Vertragshilfe als mit einer
kontradiktorischen Entscheidung zu tun haben. Das Schieds-
gerichtsverfahren – und hierfür bedarf es gar nicht einmal des
neumodischen Begriffs der Mediation, die rechtlich sehr viele
Nachteile hat – bietet genügend Flexibilität zu solcher Unter-
stützung durch die Schiedsrichter, die dann sehr oft auch  dazu
führen kann, misslungene oder mit der Zeit und Entwicklung
untauglich gewordene Vertragsinstrumente für die Zukunft
auf eine neue Basis zu stellen.
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A. Einleitung

Der Logistikvertrag ist gesetzlich nicht geregelt. Zwar
ist im Rahmen der Reform des Transportrechts zum 1. 7. 1998
sowohl von der Sachverständigenkommission, die vom Bun -
desjustizministerium eingesetzt wurde, als auch vom Gesetz-
geber diskutiert worden, ob neben oder statt des Speditions-
rechtes das Recht der Logistik geregelt werden sollte. Jedoch
ist man angesichts der Tatsache, dass bereits Logistik begriff-
lich kaum zu fassen ist und die Erscheinungsformen der
 Logistik mannigfaltig sind, schnell zu der Erkenntnis gekom-
men, zumindest die Reform des Transportrechts nicht mit der
Frage zu belasten, wie das Logistikrecht ausgestaltet werden
solle.1

Hinzukommt, dass heutzutage unter Logistik sehr viel
verstanden wird. Auch Tätigkeiten, die mit den klassischen
Rechtsbegriffen Frachtvertrag, Speditionsvertrag oder Lager-
vertrag erfasst werden können, werden vielfach als Logistik
bezeichnet.

Die Logistikbranche, zu der »natürlich« auch die klas-
sischen Frachtführer, Spediteure und Lagerhalter dazu gezählt
werden, stellt mittlerweile die drittumsatzstärkste Branche in
der Bundesrepublik Deutschland dar. Deutschland als das ein-
wohnerstärkste Land der EU, das darüber hinaus auch noch
mitten in der EU liegt, ist als Logistikstandort prädestiniert.
Die Zuwachsraten in der Logistikbranche liegen bei zwei -
stelligen Prozentsätzen. Angesichts dieser außerordentlich
starken wirtschaftlichen Entwicklung und großen wirtschaft-
lichen Bedeutung ist es an der Zeit, mehr Rechtssicherheit im
Logistikrecht zu erlangen.

Das Logistikrecht bedarf daher einer näheren und tief-

greifenderen Untersuchung, Einordnung, Systematisierung
und Rechtssicherheit, als sie bisher vorliegt. Erste Schritte in
diese Richtung sind die Aufsätze – in zeitlicher Reihenfolge –
von Gass,2 Wieske,3 Gran,4 Heuer,5 wieder Gran,6 Valder/
Wieske7 und Krins8 gegangen. Allen gemeinsam ist, dass sie zu
Recht darauf hinweisen, dass durch geschickte Vertragsgestal-
tung die Probleme der gemischten Verträge gelöst werden
können.

Lösungsmethoden für den Fall, dass nach Vertrags-
schluss ein Rechtsproblem auftritt, sind aber bisher – mit zwei
Ausnahmen – nicht vorgestellt worden. Gass schlägt die An-
wendung der Schwerpunkttheorie zur Lösung von Proble-
men bei gemischten Verträgen vor.9 Wieske hat vorgeschlagen,
im Zweifel Logistikverträge entsprechend den Regeln des
Multimodalrechts zu behandeln, also z. B. bei unbekanntem
Schadenort das dem Gläubiger günstigere Recht eingreifen zu
lassen.10
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Auslöser für diesen Beitrag ist das Urteil des Bundes-
gerichtshofes vom 13. 9. 2007,11 in dem der BGH einen Fall zu
entscheiden hatte, in dem es um Verpackungsarbeiten und
Transportleistungen ging. Das Urteil ist sowohl logistikrecht-
lich als auch transportrechtlich interessant. Bemerkenswert
sind die Ausführungen des BGH, die er zur Einordnung des
Vertrages gemacht hat.

Den Sachverhalt kann man wie folgt vereinfacht zu-
sammenfassen:

»Die Klägerin stellt Anlagen für die Auto- und Moto-
renproduktion her. Sie beauftragte die Beklagte, die ein Un -
ternehmen für Verpackungen und Logistik betreibt und mit
der sie in ständiger Geschäftsbeziehung stand, mit der Ver pa -
ckung und der Versendung von vier Maschineneinheiten für
eine Produktionsstraße für Pkw-Motoren zu festen Kosten in
die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Klägerin verein bar -
te mit der Beklagten, die Maschinen unter Verwendung  einer
neuen Methode zum Schutz vor Korrosion zu verpacken. Die
Maschinen kamen trotzdem korrodiert an.

Die Beklagte ist ein Spezialunternehmen für Verpa-
ckungen, das Geschäftsbedingungen verwendet, die sich aus-
schließlich auf die Verpackung beziehen. Die Klägerin hat
selbst vorgetragen, dass ihr die Beklagte auf die Verpackung
der zu befördernden Maschinen bezogene Angebote vorgelegt
hat. Die Verpackung der nach Übersee zu befördernden
 Maschinen war zudem, wie den Vertragsparteien auf Grund
eines früheren Transports nach Brasilien bekannt war, im Hin-
blick auf mögliche Probleme mit Korrosion besonders wich-
tig. Aus diesem Grund wurde das ursprüngliche Angebot der
Beklagten, das die zuvor angewendete Art der Verpackung
vorgesehen hatte, geändert und mündlich – schriftliche Ver-
einbarungen haben die Parteien nicht getroffen – eine neue
Art der Verpackung mit einer speziellen Folie vereinbart.«12

Der BGH hatte auf Grund der dann im Rechtsstreit
von der Beklagten erhobenen Einrede der Verjährung darüber
zu entscheiden, ob die Verpackungsarbeiten dem Werkver-
tragsrecht, gemäß § 639 BGB a. F. galt eine Verjährungsfrist
von 6 Monaten oder dem Transportrecht zuzuordnen waren,
dessen Verjährungsfrist gemäß § 439 HGB 1 Jahr beträgt.

Zur rechtlichen Einordnung machte der BGH folgende
Ausführungen:

»Der Fixkostenspediteur ist grundsätzlich nicht zur
Verpackung verpflichtet (vgl. § 459 Satz 1 HGB i. V. m. § 411
Satz 1 HGB). Er kann die Verpackung des Gutes allerdings
kraft besonderer Vereinbarung als zusätzliche Speditionsleis-
tung übernehmen (§ 454 Abs. 2 HGB) mit der Folge, dass auf
diese ihrer Natur nach werkvertragliche Pflicht die spedi-
tionsrechtlichen Rechtsvorschriften anzuwenden sind (vgl.
Koller, Transportrecht, 6. Aufl., § 459 HGB Rn. 13). Von einer
Vereinbarung i. S. des § 454 Abs. 2 HGB ist jedoch nur auszu-
gehen, wenn die Verpackungsleistung als beförderungsbezo-
gene, speditionelle Nebenpflicht im Rahmen eines Speditions-
vertrags (§ 453 Abs. 1 HGB) und nicht unabhängig davon
übernommen wird (vgl. Regierungsentwurf zum TRG, BT-
Drucks. 13/8445, S. 107; Koller, a. a. O. § 454 HGB Rn. 21).

Die Beklagte hatte auf Grund der mit der Klägerin
 getroffenen Abreden unstreitig zwei Leistungen zu erbringen:
Sie hatte zum einen die Maschinen unter Anwendung einer
neuen Methode zum Schutz vor Korrosion zu verpacken;
zum anderen hatte sie die Versendung der Maschinen in die
Vereinigten Staaten von Amerika zu besorgen. Das Berufungs-
gericht hat die Vereinbarungen der Vertragsparteien dahin
ausgelegt, dass es sich bei der Verpflichtung zur Verpackung

und bei der Verpflichtung zur Erbringung der Leistungen
 eines Fixkostenspediteurs (§ 459 HGB) um abgrenzbare und
selbständig zu behandelnde Vertragsteile gehandelt habe. Die
Klägerin habe die Beklagte als Spezialunternehmen mit der
Verpackung beauftragt; diese habe unabhängig davon auch die
Speditionsaufgaben übernommen. Auf die Verpflichtung zur
Verpackung sei daher Werkvertragsrecht anzuwenden.

Im Streitfall ist die Verpackung von der Beklagten nicht
als bloße Nebenpflicht im Rahmen eines Speditionsvertrags,
sondern als eine selbständige, unabhängig von der Speditions-
leistung bestehende Hauptleistungspflicht übernommen wor-
den. Die Umstände des Falles hat das Berufungsgericht
rechtsfehlerfrei dahin gewürdigt, dass der Verpackung nach
dem Willen der Vertragsparteien eine außergewöhnliche Be-
deutung im Verhältnis zu dem sich anschließenden Transport
zukommen sollte.«13

So weit scheint alles klar und richtig zu sein und ergibt
sich aus den Umständen des Einzelfalles. Allerdings gießt der
BGH nun Wasser in den Wein, in dem er fortführt:

»Entgegen der Ansicht der Revision rechtfertigt der
Umstand, dass die Verpackung im Streitfall einen besonderen
Bezug zu der anschließenden Beförderung aufwies, weil sie
notwendig war, um die Beförderung abwickeln zu können,
und genau auf diese zugeschnitten war, nicht die Annahme,
es habe sich um eine beförderungsbezogene, speditionelle
 Neben  pflicht i. S. des § 454 Abs. 2 HGB gehandelt. Beförde-
rungsbezogen in diesem Sinne ist eine Verpackungspflicht
auch dann, wenn sie zum Zweck des Transports in einem
 gesonderten Werkvertrag vom Frachtführer oder von einem
Dritten übernommen wird. Weitere Voraussetzung für die
Anwendung des § 454 Abs. 2 HGB ist neben der Beförde-
rungsbezogenheit der Verpackung, dass die Verpackungs-
pflicht im Rahmen eines Speditionsvertrags als speditionelle
Nebenpflicht und nicht gesondert von der Speditionspflicht
übernommen wird (Koller a. a. O. § 454 HGB Rn. 21). Nach
der rechtsfehlerfreien Vertragsauslegung des Berufungs ge -
richts war dies hier jedoch nicht der Fall.«14

Damit hat der BGH nun Werkvertrag und Speditions-
vertrag voneinander abgegrenzt und getrennt und hätte es
 dabei bewenden lassen können. So einfach lag der Fall dann
aber doch nicht: Der BGH:

»Im vorliegenden Fall sind unterschiedliche Leistungen
– Verpackungs- und Speditionsleistungen – vereinbart und er-
bracht worden, zwischen denen ein rechtlicher und wirt-
schaftlicher Zusammenhang und deshalb eine vertragliche
Verbindung besteht. In einem solchen Fall ist die Frage, wel-
che Rechtsnormen auf die auf Grund selbständiger Verpflich-
tungen erbrachten Leistungen anzuwenden sind, nach den
Grundsätzen für gemischte oder zusammengesetzte Verträge
zu beurteilen (vgl. auch BT-Drucks. 13/8445, S. 107). Haben
die Vertragsparteien wie im vorliegenden Fall keine ausdrück-
liche Abrede darüber getroffen, welche Rechtsvorschriften
auf die einzelnen Teile ihrer vertraglichen Abreden anzuwen-
den sind, ist bei der Beurteilung maßgeblich auf die besonde-
ren Umstände des Einzelfalls, auf die Interessenlage der Ver-
tragsparteien sowie auf Sinn und Zweck der vertraglichen
Ver einbarungen abzustellen (vgl. Staudinger/Löwisch, BGB,
 Bearbeitung Juli 2005, § 311 Rn. 32; Münch-Komm.BGB/

11 BGH I ZR 207/04, TranspR 2007, 477.
12 BGH I ZR 207/04; TranspR 2007, 477.
13 BGH I ZR 207/04; TranspR 2007, 477.
14 BGH I ZR 207/04; TranspR 2007, 477.
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Emmerich, 5. Aufl., § 311 Rn. 46; Palandt/Heinrichs, BGB,
66. Aufl., Vor § 311 Rn. 25; Koller, VersR 1989, 769, 770).
Nach der tatrichterlichen Auslegung des Berufungsgerichts
sollte der Verpackung im Streitfall eine besondere Bedeutung
im Verhältnis zu dem sich anschließenden Transport zukom-
men. Es handelte sich um eine gegenüber der Speditionsleis-
tung zumindest gleichwertige Leistung, wobei die Verpflich-
tungen unabhängig voneinander übernommen worden waren.
Bei einer derartigen Verbindung mehrerer gleichwertiger
Leistungen geht der mutmaßliche Wille der Vertragsparteien
in der Regel dahin, auf die jeweilige Leistungspflicht diejeni-
gen Rechtsvorschriften anzuwenden, die für diese zur Gel-
tung kämen, wenn sie in einem gesonderten Vertrag begründet
worden wäre (vgl. BGHZ 63, 306, 311 ff.; Staudinger/Löwisch
a. a. O. § 311 Rn. 37 f.; MünchKomm.BGB/Emmerich a. a. O.
§ 311 Rn. 47). Danach hat das Berufungsgericht mit Recht auf
die von der Beklagten zu erbringende Verpackungsleistung
Werkvertragsrecht angewendet.«15

Dem geneigten Leser stellt sich nun die Frage, was sind
denn nun die Grundsätze, die zur Einordnung gemischter
Verträge anzuwenden sind. Bieten diese Grundsätze Rechts -
sicherheit? Sind die Grundsätze handhabbar? Reichen die
Grundsätze aus, um der Logistikwirtschaft Rechtsklarheit
und Rechtssicherheit zu gewähren?

Dieser Beitrag kann nur der erste Versuch sein, auf
 diese Fragen eine Antwort zu finden. Dieser Beitrag sollte vor
allem aber Aufforderung sein, in der rechtswissenschaftlichen
Diskussion gemeinsam Antworten zu entwickeln.

B. Darstellung gemischter Vertragstypen

Sucht man nun in der Kommentierung oder in den
Lehrbüchern nach der »Lehre über die Handhabung typen -
gemischter Verträge« findet man erst einmal keine eindeutige
Antwort. Stattdessen findet man eine Vielzahl von Ideen und
Vorschlägen, aber kein gesichertes Instrumentarium.

Gemischte Verträge sind in unserem Zivilrecht zwar
durchaus bekannt. Es gibt sogar gesetzlich geregelte Fälle
 gemischter Verträge, so z. B. der Werklieferungsvertrag, der
Elemente des Kauf- und Werkvertragsrechtes enthält und der
Reisevertrag, der Elemente des Werk- und Dienstleistungs-
vertrages enthält. Die für diese beiden gesetzlich gemischten
Vertragstypen entwickelten Regeln und Methoden zur Kon-
fliktlösung, bieten sich aber auch zur Regelung und Lösung
von Konflikten anderer gemischter Verträge an.

Spricht man über gemischte Verträge, muss man unter-
scheiden zwischen Einheit und Mehrheit von Verträgen. Ge-
mischte Verträge im eigentlichen Sinne sind stets einheitliche
Schuldverträge. Abzugrenzen sind gemischte Verträge von
Vertragsmehrheiten, und zwar auch dann, wenn mehrere
 Verträge unterschiedlicher Typen zwischen zwei Parteien  ge -
schlossen wurden. Des weiteren müssen gemischte Verträge
abgegrenzt werden von zusammengesetzten Verträgen, die
sich aus mehreren, jeweils selbständig zu beurteilenden Ver-
trägen ergeben und die über § 139 BGB zu einer »Entste-
hungseinheit« zusammengefasst werden. Probleme bei den
»Vertragsteilen« lassen sich dann jeweils nach den typischen
Vertragsmustern lösen.

Ein gemischter Vertrag im eigentlichen Sinne liegt des-
halb immer nur dann vor, wenn nach dem Inhalt eines einzel-
nen Vertrages Leistungen zu erbringen sind, die nach der
 Typenordnung des besonderen Schuldrechts unterschied-

lichen Vertragstypen des besonderen Schuldrechts zugeordnet
werden können und müssen. Für die Betrachtung des Logis-
tikrechts kann und muss man die im HGB geregelten Typen
des Fracht-, Speditions- und Lagervertrages als weitere beson -
dere Vertragstypen des Schuldrechts verstehen.

Lässt sich ein gemischter Vertrag teilen, und zwar in
der Weise, dass die Vertragsteile für sich selbst Sinn und
Zweck ergeben und auch unabhängig voneinander bestehen
könnten, liegt tatsächlich Vertragsmehrheit vor, mit der Folge,
dass  gerade kein gemischter Vertrag zu behandeln ist. Ent-
scheidend für die Einordnung ist wie immer der in den
Willens erklärungen zum Ausdruck gekommene Wille der
Vertragsparteien. Strittig ist, ob auch die Motive und/oder
 Geschäftsgrundlage bei der Frage herangezogen werden kön-
nen, ob ein gemischter Vertrag im eigentlichen Sinne vorliegt
oder nicht.

Meines Erachtens ist jedoch gemäß §§ 133, 157 BGB
der wirkliche Wille anhand der Gesamtheit aller erkennbaren
Umstände, nicht nur der formal erklärte Wille, zu erforschen
und nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der
 Verkehrssitte der Vertragsinhalt auszulegen und einzuordnen.
Zu den erkennbar gewordenen Umständen gehört auch die
 Geschäftsgrundlage.

Gernhuber16 vertritt die Ansicht, bei einer Auslegung
sei vornehmlich danach zu fragen, ob das von den Parteien
 gewünschte wirtschaftliche Gesamtergebnis eher nach den
 Regeln des gemischten Vertrages oder eher nach den Regeln
zu erreichen ist, die für eine Vertragsmehrheit gelten. Diese
Ansicht führt jedoch meines Erachtens zu einem Zirkelschluss
und öffnet der willkürlichen oder zumindest der vorherseh-
baren Einordnung Tür und Tor.

Hat man nun ein Auslegungsergebnis, geht es an die
Einordnung. Nach langer rechtsdogmatischer Diskussion im
letzten Jahrhundert hat sich folgende Differenzierung heraus-
gebildet, die später noch eingehender zu besprechen ist:

– typische Verträge mit anderstypischen Nebenleistun-
gen,

– Kombinationsverträge oder auch Zwillingsverträge
genannt,

– doppeltypische Verträge (auch als Zwitterverträge
oder gekoppelte Verträge bezeichnet) und

– Typenverschmelzungsverträge (auch Typenvermen-
gungsverträge und gemischte Verträge im engeren
Sinne genannt).

Die Versuche der Zivilrechtsdogmatiker im letzten Jahr -
hundert Theorien zu entwickeln, mit deren Hilfe die  Frage
beantwortet werden kann, wie gemischte Verträge rechtlich
behandelt werden sollen, sollen an dieser Stelle nicht wieder-
gegeben werden. Allein die Theorien sollen einmal beim
 Namen genannt werden, um eine Vorstellung geben zu kön-
nen, wie diffizil die Versuche waren:

Die Absorptionstheorie unterbreitete den Vorschlag,
dass die Vertragsordnung der dominanten Leistung die Ver-
tragsordnung der nicht dominanten Leistung absorbiert. Die
Kombinationstheorie kam zu der Erkenntnis, dass die Regeln
der unterschiedlichen Vertragsordnungen zu kombinieren
sind. Die Theorie der analogen Rechtsanwendung war davon
überzeugt, dass die gesetzlichen Regeln eben analog anzu-
wenden seien. Schließlich will die wohl heute herrschende
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Schwerpunkttheorie das Recht anwenden, das auf den Ver-
tragstypus anzuwenden ist, der den Schwerpunkt des Vertra-
ges bildet.17

Gernhuber bezeichnet der Standpunkt der heute herr-
schenden Meinung deshalb auch schlicht als »pragmatische
Meinung«.18 Er fasst in seinem Handbuch des Schuldrechts,
das aus neun beeindruckenden Bändern besteht, diese prag-
matische Meinung wie folgt zusammen: »Augenscheinlich
 bedarf es vielfach eines weiteren Abstiegs zu den einzelnen
Schuldvertragstypen, wenn man ihnen mit ihren Besonder-
heiten gerade in der Konkurrenz mit anderen Schuldvertrags -
typen mit deren Besonderheiten gerecht werden will«.19

Um es vorwegzunehmen: Diese Meinung teile ich. Es
soll auch anschließend der Versuch unternommen werden,
diese Idee der Regelung auf Gestaltungsvarianten von Logis-
tikverträgen einmal anzuwenden und das Ergebnis zu be-
trachten.

Zunächst müssen jedoch noch die vorgenannten vier
Vertragstypen genauer dargestellt werden.

1. Typische Verträge mit anderstypischen
 Nebenleistungen

Verträge dieser Art enthalten ein Leistungsprogramm,
das sich unterteilen lässt in wesentliche Leistungen, die einem
klassischen Vertragstypus entsprechen und Leistungen, die
diesem klassischen Vertragstyp dienen oder ergänzen.20 Typi-
sche Verträge mit anderstypischen Nebenleistungen sind nach
den Regeln des herrschenden Vertragstyps zu behandeln unter
Integration der Nebenleistung in die vertragscharakteristische
Leistung. Der Vertragstyp der herrschenden Leistung oder
der Hauptleistung regelt auch das rechtliche Schicksal der
Nebenleistungen. Kritisch ist anzumerken, dass nach herr-
schender Meinung21 auch die Regeln des Vertragstypus der
dienenden oder ergänzenden Nebenleistung angewandt wer-
den, so weit Zweck und Eigenart des Vertrages nicht ent-
gegenstehen. Dies führt jedoch weder zur Klarheit noch zur
Rechtssicherheit.

2. Typenkombinationsverträge

Hierbei handelt es sich um Verträge, bei denen Leis-
tungen unterschiedlicher Vertragstypen in einer Form ver-
mischt werden, die ein Spannungsverhältnis zwischen den
kombinierten Einzelteilen und dem Ganzen begründet. So
weit isolierbar, können die Einzelleistungen nach den Regeln
ihres jeweiligen Vertragstyps abgewickelt werden, solange
sich die Rechtsfolgen hierauf beschränken.22 Die Typenkom-
binationsverträge erscheinen in der Gestalt, dass die Leistun-
gen in zeitlicher Hinsicht in einer vorbestimmten Reihenfolge
geschuldet werden. Als Beispiel mag genannt sein der Kauf
 einer Maschine mit anschließender Montageverpflichtung oder
die Bearbeitung von eingelagerten Gütern, die anschließend
ausgeliefert werden sollen.

Typenkombinationsverträge können aber auch in der
Erscheinungsform vorliegen, dass die verschiedenartigen Leis -
tungen nebeneinander geschuldet sind, als Bestandteil eines
Leistungsprogramms, in dem sie sich zu den von den Parteien
gewünschten wirtschaftlichen Gesamtergebnis addieren.23

Hier könnte man als Beispiel die Lagerung und Bearbeitung
der Güter vorstellen, die nach Bearbeitung wieder eingelagert
werden.

Störungen in einem Pflichtenbereich wirken sich dann

im gesamten Schuldverhältnis aus, wenn sie schuldhaft den
Vertragszweck gefährden. Schlechte Lagerung und/oder
schlechte Bearbeitung haben zum Endergebnis, dass das Gut
für den Auftraggeber nicht mehr geeignet ist. Typenkombina-
tionsverträge werden dann problematisch, wenn ohne Ver-
schulden Mängel und Störungen in einem Pflichtenbereich zu
Gesamtfolgen führen oder wenn die von ihnen ausgelösten
Sanktionen zu einem Pflichtenrestbestand führen, mit dem
der Vertragszweck nicht mehr zu erreichen oder zu vereinba-
ren ist.24 Schlägt z. B. der Blitz in das Lager ein, in dem Güter
teilweise schon bearbeitet wurden und brennt dieses unver-
schuldet ab und ist in diesem Beispielsfall die Vergütung des
Logistikers an die ausgelagerten, bearbeiteten Waren gekop-
pelt, stellt sich die Frage der Vergütung für die Verarbeitungs-
leistung, da eine Auslagerung nicht mehr erfolgen kann.

3. Doppeltypische Verträge

Hierbei handelt es sich um Verträge, bei denen die Ge -
genleistung nicht in Geld zu bewirken ist, sondern die Gegen-
leistung einem anderen Vertragstyp entspricht, als der Ver-
tragstyp der Leistung. Doppeltypische Verträge kommen in
der Wirtschaft insbesondere bei Gemeinschaftsprojekten vor,
insbesondere dann, wenn Parteien ohne Vergütung sich  ge -
gen seitig Sach- und Dienstleistungen gewähren. Lässt sich der
Wert der Leistung nachträglich noch beziffern, kann über den
Umweg der Umrechnung in eine Geldleistung der dop pel -
typische Vertrag in zwei typische, entgeltliche Verträge aufge -
spal ten werden. Gelingt dies nicht, bleibt nur die un sichere,
analoge Anwendung der Rechte der jeweiligen Vertrags -
typen.25

4. Typenverschmelzungsverträge

Hierunter fallen die wirklich echten Logistikverträge,
jedenfalls wenn sie die Bezeichnung eines Logistikvertrages
in rechtlicher Hinsicht verdienen. Bei Typenverschmelzungs-
verträgen werden wie bei den Typenkombinationsverträgen
verschiedenartige vertragscharakteristische Leistungen von
 einer Partei erbracht. Sie unterscheiden sich jedoch von den
Typenkombinationsverträgen durch das unterschiedliche Ver-
hältnis, in welchem die Elemente zueinander stehen. Während
die Typenkombinationsverträge verschiedenartige Leistungen
kumulieren, also zwei oder auch mehr primäre Leistungs-
pflichten für eine Partei begründen, verbinden die Typen -
verschmelzungsverträge die verschiedenen Leistungselemente
in einer einzigen primären Leistungspflicht.26

Ein echter Logistikvertrag liegt z. B. vor, wenn der

TranspR 9-2008 Temme, Rechtliche Handhabung typengemischter Verträge 377

17 Gernhuber, Handbuch des Schuldrechts, Band 8, Das Schuldverhält-
nis, § 7 V 4, Seite 162 f.

18 Gernhuber, Handbuch des Schuldrechts, Band 8, Das Schuldverhält-
nis, § 7 V. 4., Seite 163.

19 Gernhuber, a. a. O.
20 Gernhuber, Handbuch des Schuldrechts, Band 8, Das Schuldverhält-

nis, § 7 V 5., Seite 164.
21 Gernhuber, a. a. O. m. w. N.
22 BGH, Urteil vom 9. 12. 1974, BGHZ 63, 306
23 Gernhuber, Handbuch des Schuldrechts, Band 8, Das Schuldverhält-

nis, § 7 V 6., Seite 165.
24 Gernhuber, a. a. O.
25 Gernhuber, Handbuch des Schuldrechts, Band 8, Das Schuldverhält-

nis, § 7 V 7., Seite 166 f.
26 Gernhuber, Handbuch des Schuldrechts, Band 8, Das Schuldverhält-

nis, § 7 V 8., Seite 168 ff.
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 Logistiker für den Auftraggeber die Behandlung, Verwah-
rung, Lieferung und bedarfsgerechte Versorgung des Empfän-
gers nebst integrierter EDV-Welten sowohl des Auftraggebers
als auch des Logistikers derart übernimmt, dass hieraus ein
einheitlicher, ineinanderverzahnter Prozessfluss wird. Dabei
übernimmt der Logistiker die Warenbestandsverwaltung,
bucht den Wertzuwachs durch Bearbeitung und die Kosten
des Transports und stößt anhand der Ablieferquittung die
Fakturierung und Buchung in der EDV des Auftraggebers an.
Stellt man sich also einen derartigen Logistikvertrag vor, wird
erkennbar, welche Vielzahl von unterschiedlichen Leistungen
und Pflichten vom Logistiker zu erbringen sind. Schnell wird
auch erkennbar, dass die sog. Einheitstheorie, mit der versucht
wurde, die Summe der Rechtsfolgen der jeweils verschmolze-
nen Vertragstypen anzuwenden, eher zur Kollision als zur
Lösung führt. Überholt ist auch die Zerlegungstheorie, die
auch Trennungstheorie genannt wird. Beide hatten zum Ziel,
die miteinander verschmolzenen vertragscharakteristischen
Leistungen wieder voneinander zu trennen und jede nach
 ihrem eigenen Recht zu behandeln.

Die herrschende Meinung vertritt heute zur Lösung der
Typenverschmelzungsverträge die sog. Zweckwürdigungs -
theorie, die als auch »gemilderte Zerlegungstheorie« bezeich-
net wird.27 Dabei wird die Lösung in einem zweistufigen
 Verfahren gesucht. Wenn und so weit der Typenverschmel-
zungsvertrag in Teile zerlegt werden kann und die Leistungs-
störung ausschließlich in einen scharf abgrenzbaren Teil vor-
liegt, soll das Recht der hierfür typischen Vertragsordnung
angewandt werden. Lassen sich aber nach dem Vertragszweck
und den Vereinbarungen der Parteien, die Teile des Typenver-
schmelzungsvertrages nicht heraussezieren oder erfasst die
Leistungsstörung mehrere Leistungen, die unterschiedlichen
Vertragstypen zuzuordnen sind, so sei allein das Recht jenen
Leistungselements anzuwenden, das für das Schuldverhältnis
von größerer Bedeutung ist.28 Dabei muss nach Treu und
Glauben der Hauptzweck des Vertrages gewürdigt, analysiert
und bewertet werden.

Insgesamt zeigt sich, dass bis hierhin eine verwirrende
Vielfalt rechtsdogmatischer Begriffe existiert. Abstrakt sind
die Versuche der Aufteilung der Vertragstypen und der Ansatz
zur Lösung von Leistungsstörungen noch nachvoll zieh bar.
Das Problem steckt, wie immer, im Einzelfall. Das Problem
steckt auch in der Rechtsanwendung. Es steckt insbesondere
in der Problematik, dass das Transportrecht, das häufig Teil
des Logistikrechtes ist, einige Besonderheiten enthält, die bei
den unterschiedlichen Vertragstypen des besonderen Schuld-
rechtes nicht vorkommen. Hieraus ergibt sich für gemischte
Verträge im Logistikbereich ein besonderes Spannungsver-
hältnis.

Es stellt sich also die Frage nach der Anwendbarkeit
der Lehren vom gemischten Vertrag auf Logistikverträge.

C. Anwendbarkeit der Lehren vom 
gemischten Vertrag auf Logistikverträge?

Bevor jedoch die Lösung angestrebt werden kann, gilt
es, zunächst noch die Gegensätze und Gemeinsamkeit der
rechtlichen Regeln zu untersuchen. Dazu sollen typische Ver-
tragskombinationen untersucht werden, die in der Praxis häu-
fig auftreten und gängig sind, wobei aus Zeit- und Platzgrün-
den hier nur die wichtigsten rechtlichen Merkmale betrachtet
werden sollen.

1. »Werkverträge« – z. B. Bearbeitung und Transport

Der Frachtvertrag ist bekanntlich ein Werkvertrag und
daher bietet sich zunächst der Vergleich beider Vertragstypen,
die am nächsten miteinander verwandt sind, an:

Gemeinsamkeiten: Werkvertrag: Frachtvertrag:
– Erfolgs- Abnahme Ablieferung

abhängigkeit
– Gefahrt- § 644 BGB § 419 III HGB

tragungsregeln
– Verantwort- des Bestellers, des Absenders,

lichkeit § 645 BGB §§ 410 HGB
– Kündigung des Bestellers, des Absenders,

§ 649 BGB § 415 HGB
– Haftung/Scha- Beschädigung/ Beschädigung/

densersatz bei Untergang Verlust
– Pfandrecht § 647 BGB §§ 441 HGB
Gegensätze:
Mängel Nacherfüllung –

Minderung (Haftung für Liefer-
fristüberschreitung)

Ersatzvornahme –
Rücktritt –

Haftungsgrenzen – Nur Güterschäden,
8,33 SZR

Verjährung 2 Jahre 1 Jahr
grundsätzlich

2. Werk- und Dienstverträge – 
z. B. Transport und Serviceleistung

Vergleicht man nun einen Werkvertrag, wie den Fracht-
vertrag, mit dem Dienstvertrag, werden die Unterschiede ent-
sprechend den unterschiedlichen Vertragstypen größer:

Gemeinsamkeiten: Dienstvertrag: Frachtvertrag:
– Verhinderung § 616 BGB § 419 HGB
– Pflicht zu § 618 BGB § 410 HGB

Schutzmaß-
nahmen

Gegensätze:
– Erfolgs- – Ablieferung

abhängigkeit
– Haftung/Scha- Schlechtleistung Beschädigung/

densersatz bei unbegrenzt Verlust begrenzt
– Kündigung des AG gem. des Absenders, 

§ 621 BGB grds. § 415 HGB jeder-
fristgemäß zeit sofort möglich

– Pfandrecht – §§ 441 HGB
Verjährung 3 Jahre 1 Jahr
grundsätzlich
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27 Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, BT, 12. Aufl., § 62 II c); Oetker-
Maultzsch, Vertragliche Schuldverhältnisse, 2. Aufl. 2004, § 16,  
Seite 724 f.; Soergel-Siebert-Wolf, Kommentar zum BGB, 12. Aufl.,
§ 305, Rn. 28; MüKo-Thode, Kommentar zum BGB, § 305, Rn. 67;
sehr kritische Auseinandersetzung mit dem Thema bei Staudinger-
Ochsler, Kommentar zum BGB, Sonderband »Eckpfeiler des Zivil-
rechts«, 2005, Seite 500 ff.

28 Gernhuber, Handbuch des Schuldrechts, Band 8, Das Schuldverhält-
nis, § 7 V 8., Seite 169.
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3. Mischung der BGB- und 
HGB-Geschäftsbesorgungs-Typen

Deutlich homogener wird das Bild, wenn man einmal
die Geschäftsbesorgung des Logistikers nach BGB mit der
Geschäftsbesorgung des Spediteurs vergleicht:

Gemeinsam- Geschäfts- Speditionsvertrag:
keiten: besorgung BGB:
– »Besorgungs- Ja Ja

erfolg«
– Aufwands- Ja Ja

erstattung
– Interessen- Ja Ja

wahrungspflicht
– Auskunfts- und Ja Ja

Rechenschafts-
pflicht

– Haftung Nach Verschulden Nach Verschulden 
unbegrenzt unbegrenzt

Gegensätze:
Pfandrecht – §§ 464, 441 HGB
Verjährung 3 Jahre 1 Jahr
grundsätzlich

D. Lösungsvorschlag

Es stellt sich nun die Frage, wie die zuvor skizzierten
Konkurrenzen und »Unverträglichkeiten« der Regelungen
und Rechtsfolgen bei typengemischten Verträgen zu lösen
sind. Dabei kann m. E. nicht das klassische Konkurrenzrecht,
wie es z. B. in der Lehre der Anspruchsnormenkonkurrenz
zum Ausdruck kommt, angewandt werden. Denn vorliegend
geht es eher um Spezialität gegenüber Generalität und dies
innerhalb eines einheitlichen Vertrages. Da wir es in der Regel
auch mit Individualverträgen zu tun haben, helfen auch keine
halbzwingenden, AGB-festen Regelungen weiter, um »Kon-
kurrenzen zu knacken« und zu lösen.

Meines Erachtens muss man sich an dieser Stelle auf die
Grundwerte und Grundprinzipien der Vertragstypen zurück-
besinnen, aus denen die konkurrierenden Regeln entstanden
sind. So gründet sich das Prinzip der begrenzten Haftung im
Frachtrecht auf die – im wesentlichen – verschuldensunab-
hängige Obhutshaftung und auf die Tatsache, dass die Ver -
gütung des Frachtführers transportraumbezogen ist, während
die unbegrenzte Verschuldenshaftung des Werkunternehmers
vor dem Hintergrund der wertsteigernden Werkleistung eher
verständlich ist. Vor dem Hintergrund der versprochenen
Wertsteigerung durch Werkleistung kann der Auftraggeber
dann auch bei Mängeln des Werkes Nacherfüllung oder Er-
satzvornahme erwarten.

Bei der rechtlichen Handhabung der typenverschmol-
zenen Verträgen muss daher, wie oben bereits von der Lehre
vorgeschlagen, versucht werden, zwei- oder mehrstufig vor-
zugehen. Die Lösung liegt jedoch m. E. gerade nicht in der
»gemilderten« oder auch nicht gemilderten Zerlegungstheo-
rie. Denn würde diese zu einem Zerlegungserfolg führen, läge
eigentlich gar kein typenverschmolzener, sondern ein typen-
kombinierter Vertrag vor.

Die mehrstufige Lösung muss m. E. anders vorgehen:
Zuerst muss die den Streit auslösende Störung des Vertrages

so eindeutig wie möglich identifiziert werden. Dann müssen
die Regelungen und Rechtsfolgen, die die Rechtsordnung
 entwickelt hat, um Störungen dieser Art zu beheben, auf prin-
zipielle Anwendbarkeit sowie Gemeinsamkeiten und  Gegen -
sätze analysiert werden. Anschließend müssen die Grund-
prinzipien, etwaige gemeinsame Wurzeln der Regeln und
Sinn und Zweck ihrer Unterschiede herausgearbeitet werden.
Schließlich muss versucht werden, vor dem Hintergrund des
Wertesystems unseres Rechts, allerdings ohne an dem Wort-
laut der Paragraphen selbst zu haften, eine Konfliktregelung
formuliert werden, die im Einklang mit den §§ 241 und 242
BGB steht. Erst dann darf der zu entscheidende Sachverhalt
unter die Konfliktregelung subsumiert werden.

Nun könnte man meinen, dass mit dem letztendlichen
Bemühen von Treu und Glauben nun doch der Willkür und
der Rechtsunsicherheit Tür und Tor geöffnet wird. So ist aber
der Vorschlag nicht zu verstehen. Im Gegenteil.

Auf den jeweiligen Stufen erfolgt durchaus eine Ein -
engung, Eingrenzung und Konzentration auf Trennendes und
Verbindendes. Es wird deshalb keine Sumpflandschaft ge-
schaffen, in der der Rechtssuchende untergeht, sondern mit
den vorhandenen Rechtsregeln wird – um im Bild zu blieben –
ein Weg gebaut, der entweder glatter oder holpriger ist. Dieser
Weg führt aber dann, wenn man ihn bis zum Ende geht, zur
Lösung und damit zum Ziel.

Die Lösungssuche ist damit vergleichbar mit Anpas-
sung von Verträgen gem. § 313 BGB. Auch in diesen Fällen ist
der Richter gezwungen, aus dem Vertragsinhalt und der
 Geschäftsgrundlage heraus eine neue, angepasste Regelung zu
kreieren. Diese gem. § 313 BGB angepasste Regelung ist und
muss für die Zukunft genauso belastbar sein, wie ein frisch
formulierter und neu geschlossener Vertrag. Dabei sind so-
wohl die Erklärungen der Parteien als auch ihre erkennbar
 gewordenen Motive und die erkennbar gewordene Geschäfts-
grundlage in einen neuen, angepassten Vertrag einzubeziehen.

Was aber bei § 313 BGB möglich ist, sollte auch bei der
Behandlung von Leistungsstörungen bei typenverschmolze-
nen Verträgen möglich sein. Überträgt man diese Idee einmal
auf den vom BGH entschiedenen Fall der fehlerhaften Ver -
packung, die das Gut beim Transport nicht vor Korrosion
schützte, und unterstellen wir einmal, dass die Parteien einen
typenverschmolzenen Vertrag geschlossen haben, weil es dem
Versender darauf ankam, dass seine Maschinen korrosions -
sicher verpackt und ohne Korrosion über den Atlantik in den
USA ankommen, stellt sich die Frage, wie die Einrede der
Verjährung dann behandelt werden müsste.

So wie bei § 313 BGB müsste sich das Gericht dann fra-
gen, was die Parteien vor dem Hintergrund der Erklärungen
und der Geschäftsgrundlage für eine gem. §§ 241, 242 BGB
angemessene Verjährungsregelung getroffen hätten. Nimmt
man § 241 Abs. 2 BGB wörtlich, dann kann das Schuldver-
hältnis nach seinem Inhalt – der hier ja nun zu definieren ist –
jede Partei zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und
Interessen der anderen Partei verpflichten. Bei einer dispositi-
ven Verjährungsregelung im Werkvertragsrecht von 6 Mona-
ten und einer dispositiven Verjährungsregelung im Frachtrecht
von 1 Jahr, könnten beide Parteien eines typenverschmolze-
nen Vertrages die Rücksicht auf die eigenen Interessen verlan-
gen mit der Folge, dass die Lösung in der Mitte liegen kann,
im Beispiel also bei 9 Monaten. Sie kann aber auch – je nach
Geschäftsgrundlage – mehr zu der Sechs-Monate-Regelung
oder zu der Zwölf-Monate-Regelung streben. Dabei können
auch Elemente, wie die vom BGH im Sachverhalt erwähnte
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Zusicherung eines Korrosionsschutzes für 12 Monate eine
 Bedeutung gewinnen oder gar den Ausschlag geben.

Erst dann darf diese so gem. §§ 241, 242 BGB gefun -
dene, neue, angemessene Verjährungsfrist auf den Sachverhalt
angewandt werden.

Wie aber geht man mit begrenzter und unbegrenzter
Haftung um? Auch hier die Mitte bilden? Nicht unbedingt.
Die Interessen des einen oder anderen Teils an der typen -
bezogenen Regelung des gesetzlichen Schuldtypus können
gem. § 241 Abs. 2 BGB überwiegen. Dies hängt von den je-
weiligen Vertragsleistungen, der Geschäftsgrundlage und der
Frage der Angemessenheit ab. Bedenkt man, warum die Haf-
tung des Werkunternehmers unbegrenzt und die des Fracht-
führers begrenzt ist, könnte man z. B. nach dem Grad der
Wertsteigerung der Güter im Rahmen der werkvertraglichen
Bearbeitung des Logistikers fragen und diesen Wert in das
Verhältnis zur Fracht für die Ortsveränderung setzen. Mit
diesem relativen Wert könnte man, sonstige Einflüsse aus
§§ 241, 242 BGB einmal außen vorgelassen, eine, von § 431
HGB abweichende, individuellen Haftungsbegrenzung in
 einem typenverschmolzenen Vertrag definieren, wenn die
Parteien dies vorher versäumt haben.

E. Zusammenfassung

Die rechtliche Handhabung typengemischter Verträge
muss differenziert erfolgen. Zunächst ist zu ermitteln, ob ein
typischer Vertrag mit anderstypischen Nebenleistungen, ein

typenkombinierter Vertrag oder ein typenverschmolzener
Vertrag vorliegt.

Ein typischer Vertrag mit anderstypischen Nebenleis-
tungen wird nach den Regeln des typischen Vertrages der
Hauptleistung behandelt.

Probleme bei einem typenkombinierten Vertrag werden
bei Zerlegbarkeit nach dem Recht des isoliert betroffenen Ver-
tragsrechts gelöst und werden für den Fall, dass das Prob lem
zwei oder mehr Typen betrifft nach dem Recht gelöst, das den
Schwerpunkt des typenkombinierten Vertrages betrifft.

Bei typenverschmolzenen Verträgen schließlich ist im
Konfliktfall, also wenn mehrere Vertragsordnungen unter-
schiedliche rechtliche Lösungen bieten, m. E. zunächst im
 Wege der ergänzenden Vertragsauslegung eine angemessene
Regelung zu defineren, wie sie im Wege des § 313 BGB auch
zu regeln wäre, und erst anschließend der Sachverhalt unter
diese Regelung zu subsumieren.

Klingt das zu einfach oder zu utopisch? Ein Vergleich
mit dem neuen § 651 h) BGB hilft weiter. § 651 h BGB regelt
die auch gegenüber Verbrauchern zulässige Haftungsbe -
schrän kung des Reiseveranstalters, der seine Haftung für fahr-
lässig verursachte Schäden, mit Ausnahme von Körperschä-
den, auf den dreifachen Reisepreis begrenzen kann. Diese
Regelung erinnert sehr an § 431 Abs. 3 HGB, dort wird die
Haftung des Frachtführers bei Lieferfristüberschreitung auf
das dreifache der vereinbarten Fracht begrenzt. Was aber der
moderne Gesetzgeber kann, können Richter – wenn es denn
die Anwälte vergessen haben zu regeln – im Wege der ergän-
zenden Vertragsauslegung und Anpassung auch erreichen.
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Probleme bei der Vertragsgestaltung aus Sicht eines Logistikdienstleisters

Rechtsanwältin Stefanie Gilke, Leverkusen

Aus Sicht eines Logistikdienstleisters soll die Vertrags-
gestaltung meist vor allem die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen und Kalkulationsannahmen abbilden, um das im Ver-
trag geregelte Geschäft gegen Risiken abzusichern. Dieser
Auftrag an den beratenden Juristen verlangt neben der Be-
rücksichtigung der allgemeinen Grundsätze für die Gestal-
tung eines Logistikvertrages1 auch die exakte juristische Ge-
staltung derjenigen Vertragsklauseln, die weniger juristisch,
sondern vielmehr wirtschaftlich determiniert sind. Diesen für
den wirtschaftlichen Erfolg eines Geschäftes (mit-)entschei-
denden Vertragsklauseln möchte sich der nachfolgende Bei-
trag mit Gestaltungsempfehlungen für den Logistikdienstleis-
ter widmen. Anmerkungen zur Haftungsklausel sowie zur
Kundenschutzklausel werden ergänzt.

1. Leistungsbeschreibung

So selbstverständlich es auch klingen mag: Nur hin-
sichtlich der vereinbarten Leistungen bestehen Leistungs-
pflichten des Logistikdienstleisters einerseits und Vergütungs-
ansprüche gegen den Kunden andererseits. Die ausdrückliche
Beschreibung der vereinbarten Leistungen ist daher die Basis
für jeden guten Logistikvertrag. Ohne konkrete Leistungs -
beschreibung kann in der Regel weder eine für den Logistik-
dienstleister günstige Vergütungsvereinbarung getroffen noch
die Gewährleistung und Haftung des Logistikdienstleisters

ausreichend begrenzt werden – denn: Für welche Tätigkeiten
genau soll der Kunde eigentlich zahlen? Für was genau soll
der Logistikdienstleister Gewähr leisten? Die vom Logistik-
dienstleister zu erbringenden einzelnen Leistungen sollten
 daher nach Art und Umfang so klar, umfassend und eindeutig
wie möglich in einer inhaltlich schlüssigen Abfolge der ein-
zelnen Prozessbausteine beschrieben werden. Hierbei sollten
– je nach Leistungsart – folgende weitere Punkte erfasst wer-
den: Mengen und ggf. Mengenstrukturen2 der einzelnen Leis-
tungen, Vorlaufzeiten (erforderlicher Zeitraum zwischen
 Auftragseingang und Bearbeitung) sowie Regelungen zur Be-
triebszeit: Beginn und Ende an Werktagen,3 an Sonn- und an
Feiertagen.

Um den Verantwortungs- und damit auch den Haf-
tungsbereich des Logistikdienstleisters zu begrenzen, sollten

1 Vgl. z. B. Piper/Pokrant/Gran: Transport- und Logistikrecht, 8. Aufl.,
Teil B IV, S. 140 ff.; BGL-Publikation: Leitfaden zur Erstellung eines
Logistikvertrages, 2006.

2 Neben der Regelung zur Menge (z. B. 1000 Paletten täglich) ist eine Re-
gelung zur Mengenstruktur (z. B. 100 Paletten stapelbare Gebinde,
900 Paletten Big Bags) insbesondere bei unterschiedlichen Kosten je
nach Art der vom Logistikdienstleister zu handhabenden Menge sinn-
voll, um bei kostenintensiven Änderungen der Mengenstruktur Preis-
anpassungsverhandlungen zu ermöglichen, vgl. die Ausführungen un-
ter Ziffer 3.

3 Gemäß § 3 Abs. 2 Bundesurlaubsgesetz umfasst der Begriff des Werk-
tages auch den Samstag. Soll für die Betriebszeit am Samstag also eine
andere Regelung gelten als an den übrigen Werktagen Montag bis Frei-
tag, dann sollte dies ausdrücklich vereinbart werden.
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